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(54) Waschmaschine mit Aufhängehalterungen für ein schwingbewegliches Aggregat

(57) Die Erfindung betrifft eine Waschmaschine mit
einem gegenüber dem Maschinengehäuse (1) schwing-
beweglichen Waschaggregat (2), umfassend neben ei-
ner Waschtrommel auch einen die Waschtrommel um-
gebenden Laugenbehälter (3), an dem Aufhängehalte-
rungen (4) mit Durchgangsöffnungen (5) für Federn (6)

vorgesehen sind, die wiederum zur schwingbeweglichen
Halterung des Aggregates (2) am Maschinengehäuse (1)
befestigt sind. Zur schwingbeweglichen Halterung des
Kunststofflaugenbehälters (3) ist für die Federhaken (8)
im Hintergreifungsbereich (7) der Öffnung (5) der an dem
Laugenbehälter (3) angeformten Aufhängehalterung (4)
ein metallisches Element (10) eingebunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Waschmaschine mit
einem gegenüber dem Maschinengehäuse schwingbe-
weglichen Waschaggregat, umfassend neben einer
Waschtrommel auch einen die Waschtrommel umge-
benden Laugenbehälter, an dem Aufhängehalterungen
mit Durchgangsöffnungen für Federn vorgesehen sind,
die wiederum zur schwingbeweglichen Halterung des
Aggregates am Maschinengehäuse befestigt sind.
[0002] Bei Waschmaschinen mit einem schwingbe-
weglichen Waschaggregat ist es bekannt, am Laugen-
behälter Aufhängehalterungen für die Zugfedern in Form
von mehreren nebeneinander angeordneten Bögen zu
befestigen. Die Höhenpositionierung des schwingenden
Aggregats erfolgt dabei durch Einhängen der Federn in
dem jeweils höher oder niedriger am Laugenbehälter an-
geordneten Bogen. So sind Federaufhängungen bei-
spielsweise aus der EP 0 263 741 B1, sowie der DE 41
08 094 C2 bekannt, die insbesondere die schwingbe-
wegliche Aufhängung des Waschaggregates in einem
Maschinengehäuse zeigen. Die Federn werden dabei in
entsprechende Einhängepunkte am Laugenbehälter ge-
führt. Durch Schwingbewegungen beim Schleuderbe-
trieb der Waschmaschine kommt es dabei zu Relativbe-
wegungen zwischen Federhaken und Laugenbehälter,
die im ungünstigsten Fall zum Abrieb am Laugenbehälter
bzw. Einarbeiten der Federhaken in den Laugenbehälter
führen können. Besonders problematisch gestaltet sich
dieser Abrieb bei aus Kunststoff geformten Laugenbe-
hältern.
[0003] Aus der DE 102 56 465 A1 ist es bekannt, in
die Öffnung zur Federeinhängung eine Zwischeneinlage
aus Kunststoff einzusetzen. Diese Zwischeneinlage ist
als Öse ausgeführt, die aus einem weichen Trägerteil
und einem harten Einsatzteil besteht, wobei das harte
Einsatzteil die Innenumrandung der Öse bildet, die mit
dem eingehängten Federhaken in Kontakt tritt.
[0004] Der Erfindung stellt sich somit die Aufgabe, die
Verschleißfestigkeit und die Haltbarkeit von Aufhänge-
halterungen für Kunststofflaugenbehälter zu verbessern.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0006] Infolge der Einbindung eines metallischen Ele-
mentes in der aus Kunststoff angeformten Aufhängehal-
terung, kann der Verschleiß erheblich reduziert werden,
weil bei den auftretenden Relativbewegungen anstelle
einer Kunststoff-Metall Reibung eine Metall auf Metall
Reibung bereitgestellt wird. Der aus Draht geformte Fe-
derhaken greift somit in einen gehärteten Hintergrei-
fungsbereich an die aus Kunststoff angeformten Aufhän-
gehalterung.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung ist das metalli-
sche Element ein Drahtstück, welches im Hintergrei-
fungsbereich des Auges einrastbar ist. Aufgrund dieser
Ausbildung wird erreicht, dass durch die Formung der

Durchgangsöffnung, und hier insbesondere des Hinter-
greifungsbereichs, bei leichter Montage ein Drahtstück
einfach gegen den Rand der Öffnung eingedrückt wer-
den kann, um auf diese Weise den Hintergreifungsbe-
reich des Auges auszuhärten. Dabei ist in vorteilhafter
Weise das Drahtstück vorzugsweise aus Federstahl-
draht ausgebildet, also entspricht der gleichen Härte, wie
der des Federhakens, der ebenfalls aus Federstahldraht
gebogen ist. Hierdurch wird der Materialabrieb des
Drahtstücks verringert. Das Federstahldrahtstück ist da-
bei in einer in der Öffnungswand eingeformten Ausneh-
mung angeordnet. Hierbei weist die Ausnehmung zur
selbsttätigen Halterung des Federstahldrahtstückes
stegförmige Wandbereiche auf, die an ihren offenen En-
den einen Hinterschnitt aufweisen. Hierdurch umgreifen
die Wandbereiche das Drahtstück teilweise in einem Um-
fangsabschnitt und halten es in der Ausnehmung. Die
stegförmigen Wandbereiche sind gegenüber liegend
versetzt zueinander angeordnet. Hierdurch wird wäh-
rend des Herstellungsprozesses eine einfache Entfor-
mung im Spritzgusswerkzeug in axialer Richtung bereit-
gestellt.
[0008] Die Durchgangsöffnung selbst weist im We-
sentlichen eine rechteckförmige Öffnung auf, wobei der
obere Öffnungsrand dachförmig ausgebildet ist. Entspre-
chend gebogen ist auch das Drahtstück als Winkelstück
ausgebildet, und im oberen dachförmig ausgebildeten
Öffnungsrand eingefasst. Aufgrund der Dachform wird
erreicht, dass eine Zentrierung des Federhakens im
Scheitelbereich erfolgt.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung ist im Scheitel-
bereich des oberen Öffnungsrandes eine Einformung für
den Federhaken vorgesehen. Diese Einformung ist ins-
besondere dazu bestimmt, dass, wenn beispielsweise
ein Drahtstück nicht eingebunden ist, der Federhaken
einen sicheren Halt im Scheitelbereich des oberen Öff-
nungsrandes einnimmt. Das bedeutet, dass das Draht-
stück optional eingesetzt oder weggelassen werden
kann. Um dem Bereich um die Durchgangsöffnung die
hinreichende Stabilität zu geben, aber auch um der Ein-
bindung des metallischen Elementes den hinreichenden
Halt im oberen Öffnungsrand zu verleihen, wird vorge-
schlagen, dass um den Öffnungsrand der Durchgangs-
öffnung eine Materialaufdickung vorgesehen ist.
[0010] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine Waschmaschine;
Figur 1a: eine teilweise geschnittene perspektivische

Darstellung der Einbindung eines Laugen-
behälters in einem Maschinengehäuse mit-
tels Federn;

Figur 2: eine Seitenansicht einer an einen Kunst-
stofflaugenbehälter angeformten Aufhän-
gehalterung;

Figur 3: eine geschnittene Seitenansicht der Halte-
rung, gemäß der Figur 2;
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Figur 4: eine perspektivische Darstellung der Durch-
gangsöffnung ohne metallisches Element;

Figur 5: eine weitere perspektivische Darstellung
gemäß der Figur 4 mit eingebundenem me-
tallischem Element;

Figur 6: eine weitere perspektivische Darstellung
der Durchgangsöffnung mit Einbindung ei-
nes Federhakens und

Figur 7: eine weitere perspektivische Darstellung
der Durchgangsöffnung ebenfalls mit Ein-
bindung eines Federhakens, ohne Einbin-
dung eines metallischen Elementes.

[0011] Die Figur 1 zeigt eine Waschmaschine 20 in
einer Schnittdarstellung. Hierbei ist innerhalb des Ge-
häuses 1 ein Aggregat 2 angeordnete, welches einen
Laugenbehälter 3 und eine darin rotierbar angeordnete
Waschtrommel 19 umfasst.
[0012] Die Figur 1 a zeigt in einer perspektivischen De-
tailansicht ein Maschinengehäuse 1 einer Waschma-
schine, in dem das Aggregat 2 mit dem Laugenbehälter
3 schwingbeweglich angeordnet ist. An dem Laugenbe-
hälter 3 sind Aufhängehalterungen 4 mit einer Öffnung
5 für die Befestigung von Federn 6 vorgesehen, die wie-
derum zur schwingbeweglichen Halterung des Aggrega-
tes 2 am Maschinengehäuse 1 befestigt sind. Hierbei ist
das Federende als Haken 8 gebogen, der durch die Öff-
nung 5 ragt und somit in der Aufhängehalterung 4 ein-
gehakt ist.
[0013] Die besondere Ausgestaltung insbesondere
der Aufhängehalterungen 4 ist in den Figuren 2 bis 5
näher dargestellt. Die Ausgestaltung der Durchgangsöff-
nung 5 ist in Fig. 2 dargestellt. Hierbei hat die Öffnung 5
eine im wesentlichen rechteckige Form, wobei um den
Öffnungsrand 15 eine Materialaufdickung 18 vorgese-
hen ist. Im oberen Bereich des Öffnungsrandes 15 ist
eine mit dem Verlauf der Ebene der Aufhängehalterung
4 verlaufende Ausnehmung 12 angeordnet. Wie die Aus-
nehmung als solches im Öffnungsrand 15 ausgebildet
ist, ist deutlicher in den Figuren 2, 3 und 4 zu erkennen.
Dabei weist die Ausnehmung 12 stegförmige Wandbe-
reiche 13 auf, die sich mit der Ebene der Öffnung zur
Mitte der Öffnung hin erstrecken. An ihrem äußeren Ende
besitzen die stegförmigen Wandbereiche 13 einen Hin-
terschnitt 13a, wodurch die Ausnehmung 12 zumindest
teilweise verengt wird. Wie aus der Figur 4 deutlich zu
erkennen ist, sind die stegförmigen Wandbereiche 13
gegenüber liegend versetzt zueinander angeordnet.
[0014] In Figur 5 ist die Durchgangsöffnung 5 einer
Aufhängehalterung 4 mit eingelegtem metallischen Ele-
ment in Form eines Drahtstücks 10 dargestellt. Hierbei
wird das Drahtstück 10 durch den Hinterschnitt 13a zu-
mindest teilweise formschlüssig umschlossen. Somit ist
das Drahtstück 10 hierbei im Hintergreifungsbereich 7
der Öffnung 5 bzw. in der in dem Öffnungsrand 15 ein-
geformten Ausnehmung 12 einrastbar einzulegen. Der
Hinterschnitt 13a der stegförmigen Wandbereiche 13
hält das eingerastete Drahtstück 10 in der Ausnehmung

12, wodurch es unverlierbar am oberen Rand 11 der Öff-
nung 5 verbleibt. Das Drahtstück 10 ist vorzugsweise
aus Federstahldraht gebildet, da Federstahl einen gerin-
gen Verschleiß bei Reibeinwirkung hat.
[0015] In Zusammenschau, insbesondere der Figuren
6 und 7 ist zu erkennen, dass das Auge 5 im wesentlichen
rechteckförmig ausgebildet ist, wobei der obere Öff-
nungsrand 15 dachförmig ausgebildet ist. Wie aus der
Figur 5 und der Figur 6 zu erkennen ist, ist das Drahtstück
10 der Dachform angepasst und als Winkelstück mit ei-
nem Scheitel 9 gebogen und im oberen dachförmig aus-
gebildeten Öffnungsrand 15 eingefasst. Im Scheitelbe-
reich 16 des oberen Öffnungsrandes 15 ist eine Einfor-
mung 17 für den Federhaken 8 vorgesehen. Wie es wei-
ter in Figur 6 dargestellt ist, ragt das Federende, hier als
Federhaken 8 gebogen, durch die Durchgangsöffnung 5
und liegt an der Oberfläche des Drahtstücks 10 an. Da
der Federhaken 8 nicht direkt mit dem Kunststoff in Ver-
bindung tritt, kann dieser auch nicht in das Material des
Kunststoffs durch Druck und Reibwirkung eindringen.
Die Haltbarkeit der Aufhängehalterung 4 wird erheblich
verbessert.
[0016] Falls bei leichteren Aggregaten die Haltbarkeit
der Aufhängehalterung bzw. des Öffnungsrandes 15
ausreichend ist, kann auf das eingerastete Drahtstück
verzichtet werden (Fig. 7). In diesem Fall wird der Feder-
haken 8 in die Einformung 17 eingelegt, wodurch er ge-
gen tangentiale Verschiebungen gegenüber dem Lau-
genbehälter 3 gesichert ist.
[0017] Wie aus den Figuren 2, 6 und 7 zu erkennen
ist, ist um den Öffnungsrand 15 des Auges 5 eine Mate-
rialaufdickung 18 vorgesehen. Am Laugenbehälter 3
sind an beiden Seiten Federeinhängepunkte 4 zur Ein-
hängung des Aggregates 2 in das Waschmaschinenge-
häuse 1 über Zugfedern angeformt. Entsprechende
Punkte 4 finden sich auch an der Laugenbehälterkappe.
Üblicherweise wird bei der Montage des Aggregates 2
der Laugenbehälter 3 direkt in die Federhaken 8 einge-
hängt. Daraus folgt, dass beim Schleuderprozess eine
Relativbewegung zwischen Federhaken 8 und Laugen-
behälterauge 5 stattfindet, die mit Verschleiß des Ein-
hängepunktes 4 im Laugenbehälter 3 verbunden ist. Eine
Umgestaltung des Einhängepunktes 4, wie dargestellt,
bietet die Möglichkeit den Verschleiß bei Relativbewe-
gungen zwischen Federstahl und Federstahl sehr gering
zu halten.

Patentansprüche

1. Waschmaschine mit einem gegenüber dem Maschi-
nengehäuse (1) schwingbeweglichen Waschaggre-
gat (2), umfassend neben einer Waschtrommel auch
einen die Waschtrommel umgebenden Laugenbe-
hälter (3) aus Kunststoff, an dem Aufhängehalterun-
gen (4) mit Durchgangsöffnungen (5) für Federn (6)
vorgesehen sind, die wiederum zur schwingbeweg-
lichen Halterung des Aggregates (2) am Maschinen-
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gehäuse (1) befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Hintergreifungsbereich (7) der Durchgangs-
öffnung (5) in der an dem Laugenbehälter (3) ange-
formten Halterung (4) für einen Federhaken (8) ein
metallisches Element (10) eingebunden ist, wobei
das metallische Element (10) ein Drahtstück um-
fasst, welches im Hintergreifungsbereich (7) der
Durchgangsöffnung (5) einrastbar ist.

2. Waschmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Drahtstück (10) vorzugsweise aus Feder-
stahldraht gebildet ist und in einer im Öffnungsrand
(15) der Durchgangsöffnung (5) eingeformten Aus-
nehmung (12) angeordnet ist.

3. Waschmaschine nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (12) stegförmige Wandberei-
che (13) aufweist, die einen Hinterschnitt (13a) auf-
weisen und das Drahtstück (10) teilweise umgreifen.

4. Waschmaschine nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die stegförmigen Wandbereiche (13) gegen-
überliegend versetzt zueinander angeordnet sind.

5. Waschmaschine nach den Ansprüchen 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchgangsöffnung (5) im Wesentlichen
eine rechteckförmige Öffnung aufweist, wobei der
obere Öffnungsrand (15) dachförmig ausgebildet ist.

6. Waschmaschine nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Drahtstück (10) als Winkelstück gebogen
ist, und im oberen dachförmig ausgebildeten Öff-
nungsrand (15) eingefasst ist.

7. Waschmaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Scheitelbereich (16) des oberen Öffnungs-
randes (15) eine Einformung (17) für den Federha-
ken vorgesehen ist.

8. Waschmaschine nach den Ansprüchen 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass um den Öffnungsrand (15) der Durchgangs-
öffnung (5) eine Materialaufdickung (18) vorgesehen
ist.
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